
Den Gerichtszugang für sozial Schwache nicht verbau en! 

 

Klaus Schneck (SPD), am 14.11.2007 : 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD-Fraktion möchte mit 
diesem Antrag dafür sorgen, dass auch in Zukunft der Gerichtszugang für niemanden 
durch finanzielle Hürden verbaut wird. Als wir diesen Antrag eingebracht haben, war 
dies eine nötige Reaktion auf eine der häufigen Bundesratsinitiativen der 
Niedersächsischen Justizministerin. Das Anliegen Ihrer Initiative, sich bei den 
Ausgaben der Prozesskostenhilfe mit den Veränderungen der vergangenen Jahre zu 
beschäftigen, ist grundsätzlich begrüßenswert. Was aber nicht zu akzeptieren ist, 
sind die gemachten Vorschläge Ihrerseits, die nichts anderes bringen als neue 
Belastungen für diejenigen, die sich ohnehin schon in einer schwierigen 
wirtschaftlichen und sozialen Lage befinden. 

Die Bundesratsinitiative steht nunmehr beim Bundestag auf der Tagesordnung. Sehr 
verehrte Damen und Herren, wie der Zufall es will, fand heute um 14 Uhr im 
Rechtsausschuss des Bundestages die öffentliche Anhörung zu dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Begrenzung der Aufwendungen für die Prozesskostenhilfe statt. 

Danke schön. - Wie es also der Zufall will, steht heute im Rechtsausschuss des 
Bundestages die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf auf der Tagesordnung. In den 
veröffentlichten Stellungnahmen der Experten im Rahmen dieser Anhörung wird 
deutlich, dass die Verfassungskonformität Ihrer Vorschläge auf jeden Fall sehr 
zweifelhaft ist, Frau Ministerin. 

- Wie so häufig! - Ganz nebenbei: Bei vielen Ihrer Vorschläge wird von den 
Praktikern bezweifelt, dass man damit zu nennenswerten Einsparungen kommen 
könnte. 

Die Prozesskostenhilfe soll bedürftigen Prozessbeteiligten einen gleichberechtigten 
Zugang zu den Gerichten ermöglichen, sehr verehrte Damen und Herren. Dies ist 
eine verfassungsrechtlich vorgegebene Regel. Mit Ihren Vorschlägen bewegen Sie 
sich aber wieder einmal auf der Klippe der Verfassungswidrigkeit. Es gibt nicht 
wenige, die Ihnen bescheinigen, dass Sie damit den Rahmen des Grundgesetzes 
verlassen haben. 

Ich will mit Ihnen heute aber gar nicht weiter darüber streiten, ob Ihre Vorschläge 
verfassungsgemäß sind oder nicht. Ich möchte vielmehr darüber debattieren, ob sie 
politisch sinnvoll und vertretbar sind, Frau Ministerin. 

Sicherlich sind die Kosten für die Prozesskostenhilfe in der Vergangenheit massiv 
gestiegen. Doch bei aller Notwendigkeit, auf den Haushalt zu achten, darf man nicht 
an jeder Stelle ohne Rücksicht auf die Menschen sparen. Man darf schon gar nicht 
auf Kosten der Gerechtigkeit sparen. 

Sie wollen für sozial Schwache eine abschreckende Barriere für den Zugang zu den 
Gerichten aufbauen. Sehr verehrte Damen und Herren, das ist für die Menschen 
unzumutbar! Das ist unsere Position als SPD-Fraktion. 



Um den Blick ein wenig zu schärfen, ist es sicherlich nötig, einmal über den 
Tellerrand hinauszuschauen. Nach einer europäischen Studie aus 2006 hat 
Deutschland mit 5,58 Euro pro Einwohner für die Prozesskostenhilfe einen Satz 
ausgegeben, der im europäischen Vergleich nicht sonderlich hoch aussieht. Ich 
möchte Ihnen als Vergleich einmal einige Zahlen nennen: die Niederlande mit 
23,22 Euro, Norwegen mit 29,86 Euro, Großbitannien mit 57,57 Euro und Frankreich 
- am unteren Ende - mit 4,68 Euro pro Einwohner an Ausgaben für 
Prozesskostenhilfe. Damit, sehr verehrte Damen und Herren, liegt Deutschland im 
Mittelfeld der europäischen Länder. 

Sie aber wollen, dass die Eigenbeteiligung der bedürftigen Parteien erhöht wird. Sie 
wollen, dass die Freibeträge abgesenkt werden. Sehr verehrte Frau Ministerin, Sie 
wollen, dass eine Begrenzung der Monatsraten vollständig aufgehoben wird. Sie 
wollen - das ist der dickste Punkt -, dass eine Pauschalgebühr von 50 Euro für das 
Bewilligungsverfahren der Prozesskostenhilfe eingeführt wird. Das bedeutet, dieses 
Maßnahmenbündel führt zu einem unverhältnismäßig hohen Risiko für 
Rechtsuchende, sodass sie auf unabsehbare Zeit an den Rand des 
Existenzminimums gebracht würden. Dies ist eine Politik, die für uns untragbar ist. 

Wir fordern die Landesregierung deshalb auf zu prüfen, wie der Rückfluss der zur 
Ratenzahlung gewährten Prozesskostenhilfe optimiert werden kann. Wir fordern Sie 
auf, ein Konzept für eine bessere Kontrolle der Rückflüsse aus den Ratenzahlungen 
vorzulegen. 

Frau Ministerin, bei Ihrer Rede während der ersten Lesung dieses Antrags haben Sie 
selbst versichert, dass Sie sich der Optimierung bei den Rückflüssen aus den 
Ratenzahlungen im Bereich der Prozesskostenhilfe annehmen wollen. Umso 
verwunderlicher finde ich es, dass Sie diesen Antrag hier ablehnen. 

Sehr verehrte Damen und Herren, wir fordern Sie auf, diesen Antrag mit uns zu 
tragen. Machen Sie in Niedersachsen endlich Schluss mit der Politik gegen die 
Menschen! 

 
 
 
 


